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Der neue Schweizerische Nepuölikfl.ner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Dienstag/ den 10 Febr. i8oi. Viertes Quartal. Den 21 Pluviôse IX.

V 0 z i e h u n g s r a t h.
Beschluß vom 28. Jan.

Der Voiiz. Räch, nach angehörtem Beucht seines

Ministers der Künste und Wissenschaften über tac Noch,
wentstgkeil, die ehrwürdige Cläße der Rcligionsdiener
indessen, bis von dein gcfttzzcbcuden Räch die zweck»

mäßigsten Mittel znc völligen Befriedigung ihrer gerech,
teil Federungen aufgefunden sind, so viel möglich dem

druckuidcn Mangel zu entreißen^
Erwägend, daß das Gest; vom 6. Oktober i8°->

die Entrichtung der Grundzinse, in Absicht des O.'->an-

lums dieser Abgabe, zwar anders, als das Gesez vom

iz.Dec. 179./, ftstsjt, aber sonderen Verwendung, in
so fern sie der Staat einzunehmen hat, keine Meldung
thut;

Erwägend, daß durch das Gest; rom 15. S pt. >8---?,

§. 2., das Gesez vom :z. Christin. 179? welches §. r:.
den Ertrag der Grundzinse ftir 2798 und 1799 auSschiies-

sind fur die Geistlichkeit bestimmt, in Kraft erhalten

wird;
Erwägend daß die dringende» Bedürfnisse der Geist»

lichten, die Foc.dauer jemr Bestimmung auch in Ruck,

sichl der bereits für das Iahe 1800 verfallenen Grund-
zinSgelber dringend crheisti et;

beschließt:
1. Der Ertrag aller Votenzinse für das Jahr 1800,

welche laut Gest; vom 6. Wemmonat -8c>c>, vom

Staate beygetcieben werden sollen, ist, so wie die

Grnndzinsgeider der Jahre -798 und 99 ausschloß-

lich zur Entschädigung der Geistlichkeit und gleich-

mäßiger Verlheiiung unter dieselbe bestimmt.

Die Vcrwaltimgscammern und alle Ziiianzbehörden

werden angewiesen, den: 12. §. des Gcsthes vom

'Z. Christm. r?9? zufolge, samUlchc sur das Jahr

,800 eingehende Erundzinsgelder in eine besondere

Kaße zu legen, und den Betrag derselben, dem Mi-
uist.num der Wissenschaften anzuzeigen, damit eine

gleichmäßige Vcrtheilung in der ganzen Republik ein-
gekettet werden möge,

z. Ans diesem GruntzinSdrirage soll durchaus für kei»

neu andern Gebranch was Namen er auch haben

mag, als nur allein für die Geistlichkeit geschöpft
werden.

4. Dem Finanzminister und dem Minister der Künste

und Wissenschaften jedem, in so fern es sein Fach

bctrift, ist die Vollziehung dieses Beschlusses

aufgetragen welcher dem Tagblatte der Beschlüsse

einverleibt wcrdcn soll. -

Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 52. Jan.

Der Voll-ichungsrath, nach angehörtem Bericht sei-

ncs Instchnimsters, in Erwägung, daß an dem Orr,
wo die Regierung sich befindet, die oberste Pdlizcy nur
durch sie ausgeübt werden kann,

beschließt:

i.Der Regierungsstatthaltcr von Bern wird in iedcm

Fall, wo er glaubt ein Aufgebot i» der Gemeinde

Ver», als dem gegenwärtigen Ss: der Regierung,
machen, oder eine Bewaffnung veranstalten zu müs,

sen, sich an die Regierung wenden, und ihre daher:»

gen Befehle erwarten,

z. Der Kriegsminister und der Minister der Justiz sind

mit der Vollziehung des gegenwärtigen Beschlusses

beanstrazt, der in das Tagdlatt der Beschlüsse ein-

gerükl werden soll.

Folgen die Unterschriften.
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Beschluß vom 4. Febr.

Der Vollzichnngöralh, in Betrachtung, daß die söge-

nannten Glüks- oder Hazardspiele, von den verderblichsten

Folgen auf die Moralität und die häuslichen Umstände

derjenigen Bürger sind, welche sich diesen Spielen ergeben,
d e sch l i e ß t:

1. Von der Bekanntmachung dieses Beschlusses au, sol-

ten in keinem öffentliche» Hause im Umfange der

Republik, dergleichen Spiele geduldet werden, bey

Strafe für den Wirth, daß ihm das ertheilte Patent
entzogen, und sein Haus beschlossen werde.

2. Alle in Diensten der Republik stehende Civil - und

Militärpersonen, welche überwiesen werden, an ei.

nein der Spiele dieser Art in einen, öffenlliche» HauS

Theil genommen zu haben sollen ohne weitcrö ihrer
Stellen entsezt werden.

z. Der Kriegsminister und der Minister der innern

Angelegenheiten sind, so viel es jeden von ihnen br-

trist, mit Bckannlniachung und Vollziehung dieses

Beschlusses beauftragt, welcher in das Tagblatt der

Gesetze cingcrükl werden soll.

Folgen die Unterschriften.

Ministerium der Wissenschaften und
Künste.

Der Vollz. Rath, an den Minister der
Künste und Wissenschaften!

Ans Encrn Bericht über die Petition des Bürgers
Pcstalozzi, worin er um stärkere Unterstützungen zur Be-
fôrderung seines ErziehungsinstitutS ansucht,

hat der Vollz. Rath beschlossen:

1. Die von dem ihm bewilligter Salarium noch rcsti-
renden zo Fr., und die noch nicht entrichteten Vor-
schußaclder, welche sichaufcin tausend vierhundert
zwey und zwanzig und ein halber Franken bclauffen,
sollen ihm ohne Aufschub bezahlt, und zu dem Ende
eine Dringlichkeilserkläning von ein tausend vier
hundert zwey und fünfzig und ein Halden Franken
ausgefertigt werden,

zu. Der Bürger Pcstalozzi werde aufgefodert, das Per-
sonal, welches er bey seinem Institut angestellt hat,
und sine dafür nöthigen Bedürfnisse zu spczifiziren,

und seine deßsalstgen Erwartungen ansführlich und

bestürmn der Regierung vorzulegen, damit über die

verlangte Pension, das A »gemessene beschlossen wer-
den könne.

;. Es soll an alle Gemeinden durch daS Ministerium der

Wissenschaften eine aufmunternde Einladung
ergehen, ihre Schullehrcr in das Seminar von Pe.
stalozzi zu senden, und hiebcy dessen Schulbücher

zum Verkaufe bestens empfohlen werden.

4. Der Bürger Pcstalozzi werde eingeladen, das seiner

Anstalt nöthige Brennholz genau und bestimmt a>W.

geben damit auch hierüber das Gehörige beschloßen

werden könne.

5. Ihr seyd eingeladen diese Resolution dem Bürger

Pcstalozzi bekannt zu mache», und nach ihr daS

Wclt.rczu besorgen.

Bern, 28. Jan. i8--i.
Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebender Rath, ,7. Jan.
Präsident: Bay.

Die Criminalgesezgebungscommißion erstattet folgen'

den Bcriclft, dessen Antrag angenommen wird:
B. Gcftzgeber! Ulrich Schüz von Lumàald

entwendete alS Kostgänger bey Peter Sehurch i» der

Lügenlechmatte, demselben bey Tagezeil aus einem n»
verschlossenen Schrank die Summe von 55 Liv., um

welches Vergehen der Schüz, anstatt nach Ausweis tcs

§. 170 des peinlichen Gesetzes zu einer achtjährigen, von

dem Distriktsgericht Sumiswald zu einer zweyiährigm

Kettenstrafe verurihcill ward. Unmittelbar nach auSge-

fällten, Urtheil, bewa den steh der Vater und Großvater

des Verurlheillc» bey der Vollziehung, um Nachlaß ter

Strafe: sie wurden aber abgewiesen, doch mit dem lrsst-

lichen Zusaz: nach 6 Monaten könne dann ihr Begehre»

ehender erhört werden. Nach Monaten ficht nun der

Verurlheiite, von seinen Verwandten und der Munizipa»

lilät seines Orts unterstüzt, neuerdings um Begnadigung
bey der Vollziehung an, die Ihnen B. G- vorschlägt:

den übrigen Theil der Ketcer.strafe des Schüz, in cinc

Eingränzung in seine Gemeinde zu verwandeln.
Die Gründe zur Rechtfertigung dieses Begnadigung^

Akts sind folgende:
a) Der Leichtsinn des Kostmcistcrs, in einem offenen

Gehalt sein Geld aufzubewahren, und die daher läg-

liehe Versuchung des 20jährigen Kostgängers, der aus

Hoffart für Kleidungsstücke, einigc heimliche Schulde»

bey Krämer und Schneider gemacht hatte, und u>»

deren Bezahlung, die er auch sogleich mit dem enliven-

detcn Geld leistete, täglich gemahnt wurde-
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